
 

 

Fall 2: „Meine Frau/mein Mann und ich sind 
Eigentümer eines Einfamilienhauses" 

 
Angaben zur Gemarkung 
 

 
 
Was ist wichtig? 
 
Bei Ehepartnern, die Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses sind, ist der zur 
wirtschaftlichen Einheit gehörende Anteil 1/1 (also bei Zähler und Nenner jeweils eine 
"1") wie im Beispiel in Zeile 11 einzutragen. 
 
 
 
 



 

 

Angaben zur/zum Eigentümer*in 

 
 
Wählen Sie bei dem Anteil am Grundstück die Nr. 4 Ehegatten/Lebenspartner aus. 
 

Wenn beiden Ehegatten das Grundstück je zur Hälfte gehört, ist hier jeweils 1/2 (also 
beim Zähler eine "1" und beim Nenner eine "2") wie im Beispiel in Zeile 51 
einzutragen. Für den anderen Ehegatten tragen Sie dies entsprechend in die dafür 
vorgesehene Zeile 69 ein. 
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